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Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
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Baurecht. Ist die Bauausführung
aufgrund schlechter Planung fehlerhaft,
haftet allein der Architekt, nicht die
Baufirma. Planer können sich nicht
auf nachrangige Haftung berufen.

BGH, Beschluss vom 8. November 2023,
Az. VII ZR 3/23

Für Planungsfehler haftet
die Baufirma nicht mit
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DER FALL

Für den Bau einer Kindertagesstätte
beauftragt der Bauherr einen Architekten
mit Planung, Ausschreibung und Objekt-
überwachung. Der Vertrag enthält eine
Regelung, wonach der Architekt, sollte ihn
der Bauherr wegen eines Schadens in
Anspruch nehmen, den auch ein Dritter
zu vertreten hat, vom Bauherrn verlangen
kann, dass dieser sich zusammenmit dem
Planer erst außergerichtlich beim Dritten
ernsthaft um die Durchsetzung seiner

Mangelansprüche bemüht. Während der
Gewährleistungszeit treten Undichtigkei-
ten am Dach auf. Der Bauherr verlangt
vom Planer die Kosten der Mangelbeseiti-
gung als Schadenersatz. Der gerichtlich
beauftragte Sachverständige stellt eine
durchfeuchtete Dämmung und Pilzbe-
wuchs fest, die auf Fehler der Planung
und der Überwachung zurückgehen. Das
Landgericht verurteilt den Planer zu Scha-
denersatz. Die Berufung bleibt erfolglos.
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DIE FOLGEN

Der Architekt hat den Vertrag mangelhaft
erfüllt. Deshalb haftet er auf Schadener-
satz. Er kann nicht mit Erfolg einwenden,
dass der Bauherr – zunächst – den ausfüh-
renden Unternehmer hätte in Anspruch
nehmen müssen. Dem Vertrag zufolge
kann der Architekt zwar verlangen, dass
zunächst ein Dritter in Anspruch genom-
men wird, wenn dieser den Schaden
ebenfalls zu vertreten hat. Das kann zwar
angenommenwerden, weil der Unterneh-
mer nicht auf den Planungsfehler hinge-
wiesen und Bedenken angemeldet hat.
Würde nur ein Überwachungsfehler vor-

liegen, wäre der Unternehmer wegen
eines Ausführungsfehlers neben dem
überwachenden Architekten ebenfalls in
vollemUmfang haftbar. Dannwürde auch
dieHaftung greifen. Hier liegt aber zusätz-
lich ein Planungsfehler vor. Selbst wenn
der Unternehmer diesen ohne Anzeige
der Bedenken umgesetzt hat: Für den Pla-
nungsfehler haftet der Architekt demBau-
herrn in Höhe einer auf ihn entfallenden
Quote allein. Eine Mithaftung des Unter-
nehmers scheidet aus, sodass eine subsi-
diäre Haftung des Architekten wegen Pla-
nungsfehlern nicht in Betracht kommt.
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WAS IST ZU TUN?

Nach § 650t BGB (der vorliegend aus zeit-
lichen Gründen nicht anwendbar war)
steht dem Überwacher ein Leistungsver-
weigerungsrecht zu, wenn der Bauherr
noch nicht den Unternehmer zurMangel-
beseitigung aufgefordert hat. Liegt nur ein
Überwachungsfehler vor, dann haftet der
Architekt nachrangig, weil der Bauherr
im ersten Schritt die Mangelbeseitigung

durch den Unternehmer verlangen kann
und so einfacher zum Ziel – ein mangel-
freies Bauwerk – kommt. Diese Regelung
findet auf Planungsfehler, die mit Aus-
führungsfehlern zusammentreffen, keine
Anwendung.Gleiches gilt für die zwischen
denParteien vertraglich vereinbarte Rege-
lung. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Michael Göger von
Leinemann Partner

Quelle: Leinemann

Mietrecht. Wird um die Mietpreisbremse
gestritten, müssen Vermieter weder
Belege vorlegen noch eine Versicherung
an Eides statt abgeben.

LG Berlin, Urteil vom 8. Februar 2024,
Az. 67 S 177/23

Mieter haben kaum Anspruch
auf Auskunft zur Vormiete
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DER FALL

Ein Mieter begehrt zur Geltendmachung
eines Verstoßes gegen die Begrenzung der
Miethöhe (§ 556d BGB) Auskunft darüber,
wie hoch die Vormiete seiner Wohnung
war. In derVorinstanzwurdedieKlagemit
der Begründung teilweise abgewiesen,
dem Auskunftsanspruch sei durch ein
vom Vormieter unterzeichnetes Informa-
tionsschreiben genüge getan. Dieses ent-

hielt die Vormiete bis ein Jahr vor Been-
digung des Vormietverhältnisses. Später
teilte der Vermieter weitere Einzelheiten
zum Vormietverhältnis und zur Vormiete
mit. DerMieter verfolgte seinen Anspruch
inderBerufungweiter und forderteBelege
sowie die Abgabe einer eidesstattlichen
Versicherung.
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DIE FOLGEN

Das LG Berlin entschied, dass die Aus-
kunftspflicht des Vermieters nach § 556g
Abs. 3 S. 1 BGB nur das Datum des Ver-
tragsschlusses mit dem Vormieter, den
vereinbarten Beginn und das tatsächliche
Ende des Vormietverhältnisses umfasst.
Daneben sind sämtliche im Vormietver-
hältnis vereinbarten oder einseitig geän-
dertenMieten anzugeben. Ausgenommen
sind die Mieten, die innerhalb des letzten
Jahres vor Ende desMietverhältnisses ver-
einbart wurden. Diesem Erfordernis kam
der Vermieter in seiner Berufungserwide-

rung nach. Eine darüber hinausgehende
Pflicht zur Vorlage von Belegen ergibt sich
weder aus § 556g Abs. 3 S. 1 BGB noch aus
der Gesetzesbegründung. Letztere sieht
gerade keine weite Auslegung der Vor-
schrift vor. Das steht im Einklang mit dem
Rechtsgedanken aus §§ 259, 260 BGB und
der ständigen Rechtsprechung zum Aus-
kunftsanspruch nach § 242 BGB. Ferner
hat der Mieter keinen Anspruch auf
Abgabe einer eidesstattlichen Versiche-
rung zur Richtigkeit der im Rahmen der
Auskunft erteilten Vermieterangaben.
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WAS IST ZU TUN?

Mit überzeugenden Argumenten stärkt
die Entscheidung die Position von Ver-
mietern vor überzogenen Auskunftsersu-
chen vonMietern bezüglich der Vormiete.
Wie das Gericht zu Recht ausführt, ist
auch die Vorlage einer geschwärzten
Mietvertragskopie allein nicht geeignet,
Zweifel des Mieters an der Richtigkeit der
Auskunft gänzlich zu beseitigen, zumal
sich daraus ohnehin nicht verlässlich die
Höhe der vom Vormieter rechtlich
geschuldeten Miete ergibt. So hatte der

BGH jedenfalls bezüglich der vorvertrag-
lichen Auskunftspflicht jüngst entschie-
den, dass sich diese nur auf die tatsächlich
vereinbarte und nicht die rechtlich
geschuldete Vormiete erstreckt (BGH,
Urteil vom 29. November 2023, Az. VIII ZR
75/23). Bei Auskunftsansprüchen von
Mietern hinsichtlich der Vormiete sollten
Vermieter also genau prüfen, welche
Informationen sie preisgeben müssen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
André Dietrich-Bethge

von Bethge
Quelle: Bethge Rechtsanwälte

Maklerrecht. Eine Immobilie mit klar
getrennten Wohneinheiten gilt zum
Zeitpunkt des Verkaufs nicht als
Einfamilienhaus, auch wenn sie später
als solches genutzt wird. Makler können
entsprechend Provision verlangen.

OLG Hamm, Urteil vom 18. März 2024,
Az. 18 U 80/23

Für die Provision kommt es
auf die Beschaffenheit an

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Eine Immobilienmaklerin bot im Auftrag
des Verkäufers eine Immobilie mit zwei
getrenntenWohneinheiten an. Die Erwer-
ber verpflichteten sich vertraglich zur
Zahlung einer Provision in Höhe von
7,14% des Kaufpreises. Später bestritten
sie die Zahlungspflicht und beriefen sich
auf die gesetzliche Regelung, wonach pri-
vate Käufer von Einfamilienhäusern und

Wohnungen nur maximal 50% der Mak-
lerprovision tragenmüssen. Sie argumen-
tierten, die Immobilie sei umgebaut und
als Einfamilienhaus genutzt worden. Da
der Verkäufer keine Provision gezahlt
habe, bestehe auch kein Anspruch gegen
die Käufer. Die Maklerin klagte.
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DIE FOLGEN

Das Oberlandesgericht Hamm wies diese
Argumentation der Erwerber zurück und
gab der Klägerin Recht. Das Gericht stellte
fest, dass die Immobilie zum Zeitpunkt
des Verkaufs objektiv als Zweifamilien-
haus zu qualifizieren war. Das Haus
bestand aus zwei getrenntenWohneinhei-
ten, die jeweils über einen eigenen Ein-
gang, eine eigene Küche und ein eigenes
Bad verfügten. Diese klare Aufteilung

ermöglichte die Nutzung durch zwei
getrennte Haushalte und qualifizierte die
Immobilie somit als Zweifamilienhaus.
Das Gericht betonte, dass die spätere Nut-
zung der Immobilie als Einfamilienhaus
für die Beurteilung der Provisionspflicht
unerheblich sei. Entscheidend sei die
objektive Beschaffenheit im Zeitpunkt des
Verkaufs und nicht die Nutzungsabsicht
des Käufers.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil stärkt die Position der Makler.
Es stellt klar, dass der Provisionsanspruch
auchdannbestehenbleibt, wennderKäu-
fer die Immobilie später anders nutzt. Ent-
scheidend ist der objektive Zustand der
Immobilie zum Zeitpunkt des Verkaufs.
Vermittler sollten darauf achten, alle rele-
vanten Eigenschaften und Nutzungsmög-
lichkeiten der vermittelten Objekte detail-
liert und eindeutig zu dokumentieren.
Dazu gehört die Beschreibung der Raum-
aufteilung, der Ausstattung und gegebe-
nenfalls vorhandener Einliegerwohnun-
gen. Käufer sollten sich vor Abschluss des
Vertrags über die genaue Beschaffenheit

und die vertraglich festgelegten Details
der Immobilie informieren. Änderungen
nach dem Kauf haben keinen Einfluss auf
die ursprünglichen vertraglichen Verein-
barungen. Das Urteil unterstreicht die
Notwendigkeit einer gründlichen und
klaren Dokumentation sowie einer offe-
nen Kommunikation im Immobilienge-
schäft. Dies dient nicht nur der Rechts-
sicherheit, sondern fördert auch das Ver-
trauen zwischen den Parteien und trägt
zu einer effektiven und effizienten Ab-
wicklung von Immobilientransaktionen
bei. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Karsten Prote

von GTW
Quelle: GTW

Grundstücksrecht. Das Wort „Wohnung“ im
Kaufvertrag beschreibt die bisherige
Nutzung. Es ist keine Garantie, dass
das Objekt baurechtlich als Wohnung
zulässig ist. Dazu bedarf es der
Baugenehmigung.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 31. Oktober 2023,
Az. 6 U 210/23

Erst die Baugenehmigung macht
die Wohnung zur Wohnung
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DER FALL

Die Parteien schlossen einen Kaufvertrag
zumErwerb einesMiteigentumsanteils an
einem Grundstück, verbunden mit Son-
dereigentum „an der Wohnung Nr. ...“. In
§ 3 Ziffer 1 des Kaufvertrags stand eine
Regelung,wonachderKäufer dieBesichti-
gung des Kaufobjekts bestätigt. Eine
besondere Beschaffenheit sei nicht ver-
einbart. Veräußert werde, wie es steht und
liegt, unterAusschluss jeglicher Sachman-

gelhaftung. Die Eigentumsübertragung
fand statt. Eine Baugenehmigung zur Nut-
zung des Kaufgegenstands als Wohnung
gab es aber nicht. Die Klägerin verlangt
daher die Rückzahlung des Kaufpreises
Zug um Zug gegen Rückübertragung des
Objekts. Hilfsweise erklärte sie den Rück-
tritt vom Kauf. Das Landgericht wies die
Klage zurück. Die Berufung blieb ohne
Erfolg.
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DIE FOLGEN

Zwar kann das Fehlen einer Baugenehmi-
gung einen Sachmangel darstellen. In die-
sem Fall kann die Baubehörde die Nut-
zung der Wohnung jedenfalls bis zur
Erteilung der erforderlichen Erlaubnis
untersagen. Die Parteien haben aber
einen Haftungsausschluss vereinbart, der
den hier maßgeblichen Sachmangel
erfasst. Dann kommt es darauf an, ob der
Verkäufer denMangel arglistig verschwie-
gen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache übernommen hat. In die-
sem Fall könnte er sich nicht auf einen
Haftungsausschluss berufen (§ 444 BGB).
Da die Klägerin eine Arglist des Beklagten
nicht beweisen konnte und eine grob fahr-

lässigeUnkenntnis nicht ausreicht, kames
auf das Vorliegen einer Beschaffenheits-
vereinbarung an. Das Gericht konnte
diese allein in der Bezeichnung „Woh-
nung“ nicht erkennen. Aufgrund desWor-
tes „Wohnung“ im Kaufvertrag könne
nicht angenommenwerden, dass der Ver-
käufer eine vorbehaltlose, verschuldens-
unabhängige und intensivierte Einstands-
pflicht für die baurechtliche Unbedenk-
lichkeit übernehmen wollte. Vielmehr
habe er nur beschrieben, dass er den
Kaufgegenstand tatsächlich als Wohnung
nutzte.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung zeigt, dass in solchen
Fällen ein erhebliches Risiko für den Käu-
fer besteht. Der Begriff Wohnung allein
impliziert keine Beschaffenheit. Will der
Erwerber sichergehen, dass für die Nut-
zung des Kaufgegenstands als Wohnung
eine Baugenehmigung vorliegt, sollte dies
im Vorfeld mit dem Verkäufer geklärt und

geprüft werden. Denkbar ist auch, eine
ausdrückliche Beschaffenheitsvereinba-
rung dahingehend in den Vertrag aufzu-
nehmen, dass eine baurechtliche Zuläs-
sigkeit der Nutzung als Wohnung besteht.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


